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Der Ausschuss „Angestellte Ärztinnen und Ärz-
te“ bearbeitete das Thema „Strukturwandel im 
Gesundheitswesen in Bayern“, dem im Gefolge 
der als „Bertelsmann-Studie“ bekannt gewor-
denen Publikation „Zukunftsfähige Kranken-
hausversorgung“ des Berliner IGES-Instituts 
derzeit besonderes tagespolitisches Interesse 
zuteilwird.

In drei Arbeitsgruppen wurden folgende Teilas-
pekte beleuchtet:

1. Versorgung in der Fläche unter der Prämis-
se der Konzentration von Krankenhäusern.

2. Anforderungen an die Strukturqualität not-
fallversorgender Krankenhäuser.

3. Qualitätssicherung durch Mindestmengen-
vorgaben?

Aus der lebhaften Diskussion entstanden drei 
Entschließungsanträge: Der erste zielte darauf ab, 
die Entwicklung und Umsetzung einer nach wis-
senschaftlichen Erkenntnissen am medizinischen 
Bedarf orientierte Notfall-Versorgungsplanung zu 
fordern und wurde an den Vorstand überwiesen.

Mit dem zweiten forderten die Delegierten des 
78. Bayerischen Ärztetags das Bayerische Staats-
ministerium für Gesundheit und Pflege auf, in 
Zusammenarbeit mit den medizinischen Fachge-
sellschaften Vorgaben zur Strukturqualität baye-

rischer Akutkliniken verbindlich festzulegen und 
die personellen und materiellen Vorhaltekosten 
dafür gesondert zu erstatten.

Der dritte sollte eine Weiterentwicklung der 
Mindestmengenregelung des Gemeinsamen Bun-
desausschusses (G-BA) bewirken, wurde aber 
nach kontroverser Diskussion an den Vorstand 
überwiesen.
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Workshop II – Ausschuss „Angestellte Ärztinnen und Ärzte“

Workshop I – Ausschuss „Ambulant-stationäre Versorgung“

 Der Ausschuss „Ambulant-stationäre Versorgung“ 
befasste sich beim diesjährigen Workshop I mit 
dem Thema „Physician Assistant und Notfall-
sanitäter – Delegation ärztlicher Aufgaben in 
Klinik und Praxis“.

Rechtsreferent Peter Kalb (Rechtsabteilung der 
BLÄK) legte mit seinem interessanten und de-
taillierten Impulsvortrag zu den rechtlichen Rah-

menbedingungen und Hintergründen über die 
Möglichkeiten der Delegation ärztlicher Leistun-
gen (in Abgrenzung zur Substitution) die Basis 
für die nachfolgende Diskussion. 

Anhand der Berufsbilder des Physician Assis-
tant und des Notfallsanitäters zeigte er unter 
anderem offene Haftungsprobleme für die an 
der Patientenversorgung Beteiligten auf. Er 
erwähnte dabei auch die Gesetzesinitiative 
zur Änderung des Notfallsanitätergesetzes: 
Hierbei geht es insbesondere um eine eige-
ne Befugnis zur Ausübung der Heilkunde für 
Notfallsanitäter.

Die Teilnehmer des Workshops berichteten über 
ihre persönlichen Erfahrungen mit den neuen 
Berufsbildern und diskutierten intensiv über die 
bereits bekannten bzw. zu erwartenden Folgen 
dieser Entwicklung. Neben möglichen negati-
ven Auswirkungen auf die Qualität der Patien-
tenversorgung wurde auch über die Frage dis-
kutiert, inwieweit die ärztliche Weiterbildung 
durch die neuen Entwicklungen beeinträchtigt 
werden könnte. 

Die Entschließungsanträge zum Thema „Physici-
an Assistant“ enthielten die Forderung, die aus 
Sicht der Workshop-Teilnehmer nicht ausrei-
chend präzise definierten Zuständigkeiten und 
Verantwortlichkeiten des Physician Assistant 
und ähnlicher nichtärztlicher Assistenzberufe 
im Dialog mit der Ärzteschaft zu klären und 
Rechtssicherheit für alle an der Patientenver-
sorgung Beteiligten zu schaffen. 

Der Tendenz einer zunehmenden Substitution 
ärztlicher Tätigkeit erteilten die Antragsteller - 
insbesondere aus Qualitätsgründen – eine klare 
Absage. Besonders wichtig war den Teilnehmern, 
dass die ärztliche Weiterbildung trotz des Ein-
satzes des Physician Assistant im vollen Umfang 
gewährleistet bleiben muss.

Der Ausschuss formulierte Entschließungsan-
träge zu den Themen „Physician Assistant“, 
„Telenotarzt“ und „Medikamenten-Engpässe“.

Dr. Karl Amann, Werneck
Dr. Christian Schlesiger (BLÄK)


